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  Fall- und Finanzzahlen aus dem Teilbudget Soziale Hilfen (Fachdienst 50)

 
Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. September 2024 im Rahmen der 
Beratung über den städtischen Haushalt 2025 (Vorlage 0308/2023/DS) folgenden 

Begleitantrag beschlossen:
 
„Über die Entwicklung der Fall- und Finanzzahlen aus den Teilbudgets der Sozialen Hilfen 

und der Familien- und Jugendhilfe erfolgt im Ausschuss für Soziales und Gesundheit bzw.

im Jugendhilfeausschuss eine jährliche Berichterstattung.“

 
Im Folgenden werden aus dem Teilbudget Soziale Hilfen erneut die wichtigsten Fall- und 
Finanzzahlen dargestellt. Neu aufgenommen wurde die Angabe der leistungsberechtigten 
Personen in den Fällen.

 
Die Fallzahlen wurden bis zum Jahr 2024 zum Stichtag 30.6., ab 2025 zum Stichtag 
31.12. erhoben. 
 
Bei den Angaben zu den Ausgaben in den einzelnen Rechtskreisen handelt es sich um die
jährlichen Nettoaufwendungen, d.h. Erstattungen von Dritten (insbesondere von 

Sozialleistungsträgern) wurden bereits aufwandsmindernd berücksichtigt:

 

  Fallzahlen
 

  Leistungsberechtigte Personen in Fällen

 

  jährliche Nettoaufwendungen

 

  Erstattungen von Land SH/Bund (Transferleistungen ohne Personalkosten)
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Im Auftrag

 
 
 
Tobias Bergmann

 
    Carsten Hillgruber                                
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